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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsmandat

Die in den Medien sogenannte «Kasachstan-Affäre» zeitigte auch nach ihrer
vermeintlichen Erledigung noch Auswirkungen. Zwar waren in die Affäre involvierte
Parlamentsmitglieder als «blauäugige Erfüllungsgehilfen» (Tages-Anzeiger) betitelt
worden, weil sie unbedarft von Lobbyisten verfasste Vorstösse eingereicht hätten, es
konnte aber nicht nachgewiesen werden, dass jemand für die Gefälligkeit des
Einreichens eines Vorstosses auch Geld entgegengenommen hätte. Markus Häfliger, der
die Affäre ins Rollen gebracht hatte und in der Zwischenzeit von der NZZ zum Tages-
Anzeiger gewechselt war, machte allerdings Anfang März 2018 publik, dass dies wohl
nicht ganz der Wahrheit entspreche. Ins Schussfeld geriet vor allem alt-Nationalrat
Christian Miesch (svp, BL), der 2014 für das Einreichen einer Interpellation (Ip. 14.3957),
im Sinne Kasachstans verfasst von der Lobbyfirma Dr. Borer Consulting, bezahlt worden
sein soll. Es soll sich um eine Rechnung für ein 1. Klasse Generalabonnement über CHF
4'635 gehandelt haben. Miesch nahm Stellung und erklärte, dass es sich um ein
Missverständnis gehandelt und er das Geld im Jahr 2017 wieder zurückgezahlt habe. 
Ende März 2018 gab die Bundesanwaltschaft allerdings bekannt, aufgrund eines
anonymen Schreibens mit Informationen zu Geldflüssen zwischen Borer und Miesch
Ermittlungen aufzunehmen. Diese führten ein paar Wochen später zur Anstrengung
eines Strafverfahrens. Allerdings war ein solches nur möglich, wenn die Immunität von
Miesch aufgehoben würde, weil dieser bis Ende 2015 im Nationalrat gesessen hatte. 

Mitte Juni beschloss die Immunitätskommission des Nationalrats (IK-NR) auf das
Gesuch der Bundesanwaltschaft einzutreten. Damit bejahte sie gleichzeitig die Frage,
ob die Tat in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der Stellung als Parlamentarier
stehe und ob Immunität auch nach dem Ausscheiden aus dem Rat noch Gültigkeit
haben könne. Allerdings beschloss die Kommission mit 5 zu 3 Stimmen die Immunität
von Miesch nicht aufzuheben. Da es sich lediglich um eine folgenlose Interpellation und
einen geringen Betrag gehandelt habe, der auch wieder zurückbezahlt worden sei,
müsse bei Miesch von einem «tiefen Unrechtsgehalt des Verhaltens» ausgegangen
werden. Die Kommissionsminderheit wies allerdings darauf hin, dass es sich hier um
einen Verdacht auf Bestechung handle und dass für ein Ratsmitglied eine Interpellation
zwar unbedeutend sein könne, für einen Staat aber eine wertvolle Möglichkeit darstelle,
eine direkte Frage beim Bundesrat zu platzieren – ein Recht, das eigentlich
Parlamentsmitgliedern vorbehalten sei. 
In den Medien wurde der Entscheid der IK-NR kritisiert. Die NZZ sprach von einem
«schlechten Witz» und einer «bemerkenswerten Anmassung» einer
Legislativkommission. Der Tages-Anzeiger sah im Entscheid ein «verheerendes Signal»
und warf der Kommission vor, die Demokratie zu «beschädigen». Zudem zitierte er
Juristen, die den Entscheid der Kommission «nicht nachvollziehen» konnten. 

Auch die ständerätliche Kommission für Rechtsfragen (RK-SR), die in der kleinen
Kammer für die Frage der Aufhebung der Immunität zuständig war, kam im August 2018
zum Schluss, dass die Immunität für während der Amtszeit begangene Handlungen auch
nach Ausscheiden aus dem Rat noch gelte und trat entsprechend auf das Gesuch ein.
Im Gegensatz zur IK-NR entschied die RK-SR aber, dass im vorliegenden Fall der
strafrechtlich relevante Verdacht auf Korruption höher zu gewichten sei als die
institutionellen Interessen des Parlaments – die Kommissionen haben bei ihrem
Entscheid eine Interessenabwägung vorzunehmen, ob der reibungslose Ratsbetrieb
durch die Immunität sichergestellt oder aber das öffentliche Interesse an einem
Strafverfahren durch Aufhebung der Immunität höher gewichtet werden soll – und
beschloss mit 11 zu 1 Stimmen die Aufhebung der Immunität von Christian Miesch. 
Die Medien kommentierten auch den ständerätlichen Entscheid, der nur schon deshalb
«historisch» sei – so der Tages-Anzeiger –, weil damit zum ersten Mal in der Geschichte
der Schweiz die Immunität eines Parlamentsmitglieds aufgehoben werde. Die IK-NR, an
die das Geschäft zurückging, habe nun die Möglichkeit, einen «staatspolitisch
desaströsen Beschluss zu korrigieren», so der Tages-Anzeiger weiter. Auch die NZZ
argumentierte, dass die Immunität «kein Freipass» sein dürfe. Alleine der Verdacht auf
Bestechlichkeit könne politisches Vertrauen beschädigen. Die Basler Zeitung verwies
darauf, dass die FDP-SVP-Mehrheit in der IK-NR parteipolitisch entschieden habe und
dies nun korrigieren müsse. Auch die Aargauer Zeitung empfahl eine Korrektur durch
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die IK-NR, die nicht nur «nonchalant» mit dem Vorwurf der Korruption umgegangen
sei, sondern auch die Idee der Immunität ad absurdum geführt habe. Kaum
kommentiert wurde hingegen eine weitere Begründung der RK-SR, dass Miesch nämlich
seinen Ruf im Rahmen eines Strafverfahrens verteidigen könne, was in seinem Interesse
sein müsste und die Aufhebung der Immunität ebenfalls nahe lege. Ohne Aufhebung
könnte ja eben nie klar werden, ob eine strafbare Handlung vorliege oder nicht.
Mitte September 2018 revidierte die IK-NR in der Tat ihren ursprünglichen Entscheid:
Mit 5 zu 3 Stimmen beschloss sie, die Immunität von Miesch aufzuheben. Dieser habe
nicht ganz klar darlegen können, wofür er damals eine Rechnung gestellt habe. Es sei
nicht Sache der Kommission, eine strafrechtliche Untersuchung zu führen. Die
Beurteilung der Bundesanwaltschaft, dass hier Verdacht auf Bestechung bestehe,
werde von der Mehrheit der IK-NR gestützt und man teile die Meinung der RK-SR, dass
es wichtig sei, ein ordentliches Strafverfahren nicht zu verhindern, um sich allenfalls
von einem Korruptionsverdacht auch befreien zu können. Es sei also – nach
nochmaliger Erwägung – durchaus auch im Interesse des Parlaments, wenn der
Sachverhalt aufgeklärt werden könne. 
In den Medien wurde gemutmasst, dass die beiden FDP-Kommissionsmitglieder für den
Positionswechsel in der IK-NR verantwortlich seien. Roland Rino Büchel (svp, SG)
sprach von einem politischen Entscheid und forderte eine Rückkehr zum alten System
der Entscheidung über die Immunität, als noch beide Räte offen abstimmen mussten
und den Entscheid nicht den Kommissionen überlassen hatten. Ebenfalls Gegenstand in
der Presse war der Umstand, dass Miesch der erste von insgesamt 37 Fällen seit 1980
sei, bei dem die Immunität aufgehoben worden sei. Die Weltwoche fragte sich freilich,
ob mit der Aufhebung der Immunität nicht ein «gefährlicher Präzedenzfall» geschaffen
und ein «Schlag gegen das Milizsystem» geführt worden sei. Es sei nicht unmittelbar
einsehbar, weshalb Parlamentsmitglieder im Sold einer Interessengruppe stehen
dürften und dabei wohl auch in deren Sinne abstimmen würden, aber keine Geschenke
von solchen annehmen dürften. Eine Strafuntersuchung wurde in der Folge auch gegen
Thomas Borer angestrengt, der in der Presse von «unhaltbaren Vorwürfen» sprach. 1

Aussenpolitik

Gute Dienste

Im April 2020 beantragte die APK-NR ihrem Rat mit 16 zu 6 Stimmen (bei 2
Enthaltungen), eine Erklärung für einen globalen Waffenstillstand aufgrund der
Corona-Pandemie zu verabschieden. Die Kommission wollte die Staatengemeinschaft
und sämtliche Konfliktparteien dazu auffordern, sich an einem globalen
Waffenstillstand zu beteiligen, um die Herausforderungen der Corona-Pandemie
solidarisch angehen zu können. Der Bundesrat werde damit aufgefordert, das
Parlament an den Schweizer Tätigkeiten in der UNO teilhaben zu lassen, den
Weltfrieden und die menschliche Sicherheit zu fördern und den Wiederaufbau der
Weltwirtschaft entlang der Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 mitzugestalten. Die
Kommission nahm dabei auch explizit Bezug auf eine Erklärung des UNO-
Generalsekretärs Antonio Guterres, der die Absurdität des Kriegs angesichts einer
solchen Katastrophe hervorgehoben und die Unterbrechung bewaffneter Konflikte
gefordert hatte. 
In der Sondersession im Mai 2020 befasste sich der Nationalrat mit dem Antrag seiner
Kommission, wobei Stefanie Heimgartner (svp, AG) aufgrund der «irreführenden und
unrealistischen» Natur der Erklärung deren Ablehnung verlangte. Unterstützt wurde sie
von ihrem Parteikollegen Roland Büchel (svp, SG), der die Erklärung als Grundlage für
Zahlungen in Millionenhöhe für die humanitäre Hilfe erachtete – Geld, welches gemäss
Büchel im Inland dringend benötigt werde. Nationalrat Büchel richtete sich mit seinem
Appell primär an die übrigen bürgerlichen Parteien, erhielt von diesen jedoch kaum
Unterstützung. Nationalrat Portmann (fdp, ZH) zum Beispiel zeigte sich überzeugt, dass
die reiche Schweiz innerhalb des bestehenden Budgets durch Einsparungen etwas
«Luxus und Reichtum» abgeben könne. Die Erklärung wurde dementsprechend mit 129
zu 44 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) eindeutig angenommen. 2
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1) Bericht IK-NR vom 12.9.18; Bericht IK-NR vom 19.6.18; Bericht RK-SR vom 21.8.18; TA, 1.3., 29.3.18; AZ, 31.3.18; BLZ, TA,
27.4.18; BLZ, NZZ, TA, 20.6.18; NZZ, 21.6.18; AZ, 22.6.18; TA, 23.6., 20.8.18; AZ, BaZ, NZZ, SGT, TA, 23.8.18; TA, 27.8.18; AZ, BaZ,
NZZ, TA, 13.9.18; BaZ, 15.9.18; BaZ, 19.9.18; WW, 27.9.18
2) AB NR, 2020, S. 538ff.; Medienmitteilung der APK-NR vom 21.04.20
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